Stadtrecht 67
der Stadt Biedenkopf

SATZUNG

der Stadt Biedenkopf Uber die Reinigung 6ffentlicher Stral3en
vom 27. April 1978
in der Fassung des 1. Nachtrages vom 15. Juni 1982,

zuletzt geandert durch die Artikelsatzung vom 29. November 2001

. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

81
Gegenstand der Reinigungspflicht

Zu reinigen sind:

1.

2.

innerhalb der geschlossenen Ortslage alle 6ffentlichen StraRen

auflerhalb der geschlossenen Ortslage alle 6ffentlichen StraRen, an die bebaute Grundstu-
cke angrenzen.

Bei StralRen mit starkem Durchgangsverkehr sind die Fahrbahnen, nicht aber die Fahrbahn-
rinnen von der Reinigungspflicht ausgenommen.

Die betroffenen Stral3en sind in einer Anlage zur dieser Satzung aufgefiihrt.

) 8§82
Offentliche StralRen

Zu den offentlichen StraRen im Sinne dieser Satzung gehdren:

1.

@)
)

®3)

Fahrbahnen einschlie3lich der StraRenrinnen, der Rad- und Mopedwege sowie die Platze
als Teile der offentlichen Strafl3en, die fur den flieRenden und ruhenden Fahrzeugverkehr
bestimmt sind;
die Parkplatze;

Birgersteige, Randstreifen, Bankette und sonstige Wege, unabhangig von ihrem baulichen
Zustand (Gehwege), auch wenn sie zum Parken freigegeben sind;

Uberwege (besonders gekennzeichnete Ubergénge fiir den FuRgangerverkehr);

Bdschungen, Stitzmauern, Graben und Entwasserungsanlagen, soweit sie an die unter
Ziffer 1 bis 3 genannten Teile der 6ffentlichen Stral3e angrenzen.

§3
Umfang der Reinigungspflicht

Die StralRenreinigung umfasst die allgemeine Reinigung und den Winterdienst.

Die allgemeine Reinigung besteht in der Beseitigung von Fremdkoérpern und Verunreinigun-
gen, unabhéangig von ihrer Herkunft oder dem baulichen Zustand der Stral3e.

Der Winterdienst umfasst die Verpflichtung, die 6ffentlichen StraRen von Schnee freizuhal-
ten und bei Schnee und Eisglatte zu streuen.
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)

®3)

(4)

(®)

)

ll. UBERTRAGUNG DER REINIGUNGSPFLICHT

§4
Verpflichtete

Die Verpflichtung zur allgemeinen Reinigung auf den o6ffentlichen Stralen, beim Winter-
dienst mit Ausnahme der Fahrbahnen (8 2 Ziffer 1), werden den Eigentimern und Besitzern
der durch die zu reinigende 6ffentliche StraBe erschlossenen Grundstiicke auferlegt. Die
Verpflichtung der Stadt nach § 10 Abs. 4 Hess. StralRengesetz bleibt unberuhrt.

Ein Grundstlick ist oder gilt als erschlossen, wenn es zur 6ffentlichen StraRe einen Zugang
oder eine Zufahrt hat oder nach Maligabe des allgemeinen Baurechts haben darf. Als er-
schlossen gelten auch solche Grundstiicke, die, ohne eine gemeinsame Grenze mit der
Stral3e zu haben, mit der Stral3e Gber besondere Zugange oder Zufahrten verbunden sind.
In diesen Fallen bilden das an die Stral3e angrenzende Grundstiick (Kopfgrundstiick) und
die dahinter liegenden Grundstiicke (Hinterlieger-Grundstuicke) eine Stral3enreinigungsein-
heit. Hintereinander zur sie erschlieBenden Stral3e liegen Grundstiicke dann, wenn sie mit
der Halfte oder mehr ihrer dieser Stral3e zugekehrten Seite hinter dem Kopfgrundstick lie-
gen. Die Eigentimer und Besitzer der zur Stral3enreinigungseinheit gehérenden Grundsti-
cke sind abwechselnd reinigungspflichtig. Die Reinigungspflicht wechselt von Woche zu
Woche, beginnend beim Eigentiimer oder Besitzer des Kopfgrundstiickes und fortfahrend in
der Reihenfolge der Hinterlieger. Die Reinigungspflicht fir den Eigentimer oder Besitzer
des Kopfgrundstiickes beginnt jahrlich neu mit dem 1. Sonntag im Jahr.

Den Grundstlicken i. S. von Abs. 2 sind solche Grundstiicke gleichzustellen, die an eine der
in § 2 Ziffer 1 bis 3 oder 5 genannten Anlagen angrenzen.

Die Reinigungspflicht hinsichtlich der allgemeinen Reinigung erstreckt sich auf das dem
pflichtigen Grundstiick zugewandte Straf3enstiick bis zur Stralenmitte und langs der Anlie-
gerkante von ihrem Anfangs- bis zum Endpunkt. Bei Eckgrundstiicken vergré3ert sich die
Reinigungsflache bis zum Schnittpunkt der Stral3enmitten, héchstens jedoch um 6 m. Bei
Platzen ist auRer dem Gehweg und der StralBenrinne ein langs der Bordsteinkante verlau-
fender 4 Meter breiter Streifen in Richtung Fahrbahnmitte zu reinigen.

Hat fir den zur Reinigung Verpflichteten ein anderer der Stadt gegeniiber mit deren Zu-
stimmung durch schriftliche Erklarung die Ausfiihrung der Reinigung tibernommen, so ist er
zur Reinigung offentlich-rechtlich verpflichtet. Die Zustimmung der Stadt ist jederzeit
widerruflich.

[Il. REINIGUNG DURCH DIE STADT

-88 5 und 6 gestrichen-

IV. SCHLUSSVORSCHRIFTEN

§7
Ordnungswidrigkeiten

Fir jede vorsatzliche oder fahrlassige Zuwiderhandlung gegen Bestimmungen dieser Sat-
zung wird gem. 8 5 Abs. 2 HGO in Verbindung mit dem Gesetz Uber Ordnungswidrigkeiten
(OWIG) in der jeweils gultigen Fassung eine GeldbuRe angedroht, soweit nicht Bundes-
oder Landesrecht bereits eine Strafe oder GeldbuRRe vorsehen.

Der Magistrat der Stadt Biedenkopf 2



Stadtrecht 67
der Stadt Biedenkopf

(2) Kommt der Verpflichtete bei der Durchfiihrung der Stral3enreinigung in Verzug, so kann die
Stadt die Reinigung auch ohne vorherige Ankiindigung auf seine Kosten durchfiihren las-
sen.

(3) Im Ubrigen gelten hinsichtlich der Zwangsmittel die Bestimmungen des Hessischen Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzes.

§8

-gestrichen-

§9

1. Diese Satzung tritt riickwirkend zum 01. Juli 1975 in Kraft mit der MaRgabe, dass

a) die laufenden Nr. 25 und 35 in dem Verzeichnis nach § 8 mit Wirkung vom 01. Juli 1978
folgende Fassung erhalten:

Ifd. Nr. 25 "Hainstral3e bis Haus Nr. 146"
Ifd. Nr. 35 "Wittgensteiner StralRe ab Haus Nr. 2"

b) die Anderung in der Art der Reinigung fiir die unter Ifd. Nr. 52 - 55 des Verzeichnisses
nach § 8 aufgefuihrten StraRen am 01. Juli 1978 wirksam wird

c) die in dem Verzeichnis nach § 8 unter den Stadtteilen Breidenstein (Hauptstralie), E-
ckelshausen (Lahnstral3e, Marburger Stral3e) und Wallau (Bahnhofstrale, Fritz-Henkel-
Stral3e) aufgefiihrten Stralen mit Wirkung vom 01. Juli 1978 gestrichen werden.

2. Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Biedenkopf Uber die Reinigung 6ffentlicher Stral3en
vom 19.06.1975 aulRer Kraft.

Biedenkopf, 24. Mai 1978
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ANLAGE

zur Satzung der Stadt Biedenkopf tber die Reinigung
offentlicher Stral3en
(8 1 ziffer 3)

StralRenverzeichnis

Hauptstral3e
Bahnhofstrale
Fritz-Henkel-StralRe
Wittgensteiner Stral3e
Hainbachstral3e
Hainstral3e
SchulstralRe
Hospitalstral3e

. Marktplatz — Siidseite — (soweit Teil der B 62)
10. LahnstraRe

11. Marburger Stral3e

CoNoU~RWNE

Der Magistrat der Stadt Biedenkopf



	I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
	§ 1 Gegenstand der Reinigungspflicht
	§ 2 Öffentliche Straßen
	§ 3 Umfang der Reinigungspflicht

	II. ÜBERTRAGUNG DER REINIGUNGSPFLICHT
	§ 4 Verpflichtete

	III. REINIGUNG DURCH DIE STADT
	-§§ 5 und 6 gestrichen-

	IV. SCHLUSSVORSCHRIFTEN
	§ 7 Ordnungswidrigkeiten
	§ 8 -gestrichen-
	§ 9


